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   Die Stadt Lindau (Bodensee) erläßt aufgrund der Art. 7 und 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern vom 25. Januar 1952 (BayBS 1 S. 461) fol-
gende 

 

Satzung 

über die Ehrung für Verdienste um die 

Partnerschaft mit der Stadt Chelles 

(Frankreich) 

vom 1. Juni 1965 

 

§ 1 
Verleihung 

   Der Stadtrat kann Persönlichkeiten die sich um die Partnerschaft der Städte 
Chelles - Lindau (Bodensee) besondere Verdienste erworben haben, durch Verlei-
hung der Partnerschafts-Bürger-Ehrenmedaille auszeichnen. 

§ 2 
Form 

   Die Medaille ist aus Feinsilber. Sie hat einen Durchmesser von 42 mm. Die 
Vorderseite zeigt eine stilisierte Ansicht der Inselstadt Lindau (Bodensee). Auf 
der Rückseite sind in der Umschrift "LINDAU - CHELLES - PRO MERITO" die 
beiden Wappen der Partnerstädte unter einer Mauerkrone durch eine Kordel 
verbunden. 

Die Medaille wird gleich einer Amtskette an einem grünweißen Seidenband getra-
gen. 
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§ 3 
Urkunde 

   Der Ausgezeichnete erhält zusammen mit der Medaille eine Urkunde, welche 
die Verdienste um die Partnerschaft würdigt. 

§ 4 
Inkrafttreten 

   Die Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahrensvermerke: 

Bekanntmachung 

Die Satzung wurde im Amtsblatt der Stadt Lindau (Bodensee) - Lindauer Zeitung 
Nr. 126 vom 3. Juni 1965 - amtlich bekanntgemacht. 
 


